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Vorwort

Das Verbrechen der Aggression hat im Völkerstrafrecht lange Zeit ein Schat
tendasein geführt und führt es in der Rechtspraxis des Internationalen Strafge
richtshofs, vieler Bemühungen zum Trotz, noch immer. Mit erschreckender Deut
lichkeit hat der russische Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 gezeigt, dass 
diese Bemühungen nicht im Sande verlaufen dürfen. Vor diesem Hintergrund war 
es mein Anliegen, das Verbrechen der Aggression über seine historischen Ur
sprünge, seine Entwicklung bis hin zu seiner Kodifizierung im Statut des Interna
tionalen Strafgerichthofs verständlich zu machen.

Diese Dissertation wurde im Oktober 2024 von der juristischen Fakultät der 
Universität des Saarlandes angenommen. Die Disputation fand am 27. November 
2024 statt.

Zuerst und ganz besonders möchte ich mich bei meinem Doktorvater, Herrn 
Prof. Dr. Guido Britz, bedanken, der mein Interesse am Völkerstrafrecht bereits 
während des Studiums geweckt und mich ermutigt hat, mich dem vorliegenden 
Thema im Rahmen einer Promotion zu widmen. Seine engagierte Betreuung, seine 
konstruktiven Anregungen, aber auch die Möglichkeit, eigene Lösungsansätze zu 
entwickeln, waren Voraussetzung für das Gelingen dieser Arbeit.

Ebenso möchte ich mich bei Herrn Prof. Dr. Marco Mansdörfer bedanken, der 
diese Arbeit als Zweitgutachter mitbetreut hat.

Mein weiterer Dank gilt Herrn Prof. Dr. Heinz Koriath und dem gesamten da
maligen Team seines Lehrstuhls, das mir stets bei Fragen und Problemen in 
fruchtbaren Diskussionen zur Seite stand und ohne das diese Arbeit nicht möglich 
gewesen wäre.

Auch allen meinen Freundinnen und Freunden, die mich auf diesem Weg be
gleitet und motiviert haben, sei auf diesem Wege meine tiefe Dankbarkeit für ihre 
beständige Unterstützung und Geduld ausgesprochen.

Endlich möchte ich mich aus tiefstem Herzen bei meiner Familie bedanken, die 
mir stets den unschätzbaren Wert der Bildung vermittelt und vorgelebt hat. Sie hat 
mir die Begeisterung für das wissenschaftliche Arbeiten mitgegeben, mich während 
meines gesamten Studiums gefördert und mir schließlich diese Arbeit ermöglicht.

Saarbrücken, im August 2025 Julian Matthias Meese
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„For never two such kingdoms did contend
Without much fall of blood, whose guiltless drops
Are every one a woe, a sore complaint
’Gainst him whose wrong gives edge unto the swords
That make such waste in brief mortality.“1

1 Aus William Shakespeares Drama Heinrich V., zitiert nach: Walzer, Just and Unjust 
Wars, 3. Aufl., S. 52.



Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Verbrechen der Aggression (Crime 
of Aggression) nach dem Statut des Internationalen Strafgerichtshofs.

Die Untersuchung dieses „außergewöhnlichen Verbrechens“1 vollzieht sich 
dabei entlang seiner bewegten Kodifikationsgeschichte, wobei ein besonderer 
Schwerpunkt auf die Definition des Tatbestandes gemäß Art. 8 bis IStGH-Statut 
und die Bedingungen, unter denen der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag 
seine Gerichtsbarkeit über dieses Verbrechen ausüben kann (Art. 15 bis und 
Art. 15 ter IStGH-Statut), gelegt wird.

Seit dem 17. Juli 2018, dem 20-jährigen Jubiläum der Annahme des Römischen 
Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs, kann dieser seine Gerichtsbarkeit 
neben Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen 
auch über das Aggressionsverbrechen, welches sich zuvor in einem „Wartezu
stand“2 befunden hatte, ausüben.3 War dies in der Fachwelt zwar als ein historischer 
Erfolg gefeiert worden,4 fristete das „neue“ Verbrechen in der Wahrnehmung der 
Öffentlichkeit im Gegensatz zu den anderen Kernverbrechen doch ein Schattenda
sein. Mit der Annexion der Krim im Jahr 2014 und spätestens mit dem Beginn der 
Invasion Russlands in die Ukraine im Februar 2022 ist die Frage nach der völker
strafrechtlichen Verantwortung des russischen Präsidenten Wladimir Putin für diese 
Angriffshandlung jedoch in den Fokus der öffentlichen Debatte gerückt.5 Mit er
schreckender Deutlichkeit hat sich hier offenbart, dass das Führen von Erobe
rungskriegen kein Relikt vergangener Zeiten ist, sondern dass die kriegerische 
Auseinandersetzung selbst im 21. Jahrhundert noch als „Fortsetzung der Politik mit 
anderen Mitteln“6 begriffen wird. Mit dem größten Recht ist diese Invasion daher 

1 Vgl. Jeßberger, in: Kreß/Barriga (Hrsg.), The Crime of Aggression, Bd. 1, S. 287: „ex
ceptional crime“.

2 Tomuschat, Die Friedens-Warte 1998, 335 (337).
3 Operativer Absatz 1 der Resolution ICC-ASP/16/Res.5 vom 14. Dezember 2017.
4 Vgl. Kreß, JICJ 2018, 1 (17); Heinrichs, in: Bock/Conze (Hrsg.), Rethinking the Crime of 

Aggression, S. 18; Grover, in: Werle/Zimmermann (Hrsg.), The International Criminal Court, 
S. 170.

5 Vgl. etwa Baumann, Kann Putin für Kriegsverbrechen bestraft werden?, NZZ, 02. 03. 
2022; Leclercq/Zimmermann, Können Russland und Putin verurteilt werden?, LTO, 02. 03. 
2022; Ambos, Der Internationale Strafgerichtshof kann Putin richten – mit Deutschlands Hilfe, 
Die Welt, 15. 04. 2022.

6 Clausewitz, Vom Kriege, S. 108.



als ein „epochales Verbrechen“7 gebrandmarkt worden. Sie stellt die „größte Her
ausforderung der Nachkriegsordnung von 1945“8 dar.

Vor der endgültigen Aktivierung der Aggressionsgerichtsbarkeit im IStGH-Sta
tut liegt eine bewegte Geschichte. Während des Nürnberger Hauptkriegsverbre
cherprozesses, der „Geburtsstunde des Völkerstrafrechts“,9 wurde über den Tatbe
stand des Verbrechens gegen den Frieden erstmals die Führungsriege eines Staates 
für das Führen eines Krieges vor einem internationalen Strafgericht zur Rechen
schaft gezogen. Aufgrund dieser engen Verbindung mit der Verwirklichung der 
Idee des Völkerstrafrechts an sich zählt der Tatbestand zum „Urgestein des Völ
kerstrafrechts“.10

Seitdem hat sich der Tatbestand allerdings gerade auf internationaler Ebene in 
einem Dornröschenschlaf befunden. Dabei mangelte es weniger am Willen, das 
Aggressionsverbrechen in das IStGH-Statut einzugliedern, als am Problem, eine 
konsensfähige Definition zu finden und sich über die Bedingungen der Ausübung 
der Gerichtsbarkeit zu einigen. Die diesbezüglichen Differenzen hatte man auf der 
Konferenz von Rom im Jahr 1998 nicht überwinden können. Das IStGH-Statut, 
welches an und für sich bereits einen Meilenstein in der Entwicklung des Völker
strafrechts darstellt, trat daher zunächst mit einem Platzhalter für das Verbrechen 
der Aggression in Kraft. Art. 5 Abs. 2 IStGH-Statut a. F. sah vor, dass der Ge
richtshof seine Gerichtsbarkeit über das Aggressionsverbrechen erst dann würde 
ausüben können, wenn das Verbrechen definiert und die Bedingungen für die 
Ausübung der Jurisdiktion festgelegt worden sind. Damit sind die zwei Kernpro
bleme des Prozesses um die Etablierung des Verbrechens im IStGH-Statut umris
sen. Im Rahmen der Definitionsfindung bereitete insbesondere die staatliche An
griffshandlung (act of aggression), die conditio sine qua non für die Verwirklichung 
des Verbrechens (crime of aggression) ist, Schwierigkeiten. Einige Staaten bevor
zugten eine enge Definition der staatlichen Aggression, um dem strafrechtlichen 
Legalitäts- und Ultima-Ratio-Prinzip folgend nur klar umrissene und schwere Fälle 
zwischenstaatlicher Gewalt zu pönalisieren. Eine breite Front von Staaten, darunter 
viele blockfreie Staaten, stritt dagegen für eine weite Definition, um möglichst viele 
Gewalthandlungen zu erfassen und so einen effektiven Schutz des internationalen 
Friedens zu ermöglichen.

Für den Schutz des internationalen Friedens trägt im Gefüge der VN-Charta der 
Sicherheitsrat die Hauptverantwortung (Art. 24 Abs. 1 VN-Charta). Folglich 
musste die Gerichtsbarkeit von den Kompetenzen des Sicherheitsrats abgegrenzt 
werden, was sich nicht zuletzt wegen der machtpolitischen Interessen der Veto

7 Honig, Tschetscheniens Wiederkehr, Magdeburger Volksstimme, 02. März 2022, S. 4.
8 So Sands, Putin’s use of military force is a crime of aggression, UCL News, 28. Februar 

2022.
9 Kreß, in: Kreß (Hrsg.), Paris 1919 –1920: Frieden durch Recht?, S. 66.
10 Gropengießer, in: Eser/Kreicker (Hrsg.), Nationale Strafverfolgung völkerrechtlicher 

Verbrechen, Bd. 1, S. 238.
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mächte als eine erhebliche Herausforderung erwies. Erst auf der Überprüfungs
konferenz von Kampala im Jahr 2010 wurde man deshalb dem in Art. 5 Abs. 2 
IStGH-Statut a.F. enthaltenen Auftrag gerecht, das Verbrechen der Aggression zu 
definieren und die Gerichtsbarkeit des IStGH über dieses festzulegen.

Das Verbrechen der Aggression eröffnet die Möglichkeit, die politische und 
militärische Führungsebene eines Staates für die Anwendung von Waffengewalt 
gegen einen fremden Staat zu bestrafen. Pönalisiert wird ein qualifizierter Verstoß 
gegen das Friedenssicherungsrecht der VN-Charta, verübt von einem eng um
grenzten, politisch oder militärisch einflussreichen Täterkreis. Wie kein anderer 
Tatbestand nimmt das Aggressionsverbrechen also politische und militärische 
Entscheidungen ins Visier und tritt damit in ein besonderes Spannungsverhältnis 
zum Souveränitätsanspruch der Staaten. Lange Zeit hatten sich die Staaten erfolg
reich gegen die Kontrolle ihres politischen Handelns durch einen internationalen 
Strafgerichtshof zur Wehr gesetzt. Eine Zäsur brachte insofern der Zweite Welt
krieg: Während des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses wurde den Ange
klagten, neben anderen Völkerrechtsverbrechen, das Führen eines Angriffskrieges 
zur Last gelegt. Denn die Alliierten waren davon überzeugt, dass im Entfachen des 
Krieges letztlich die Ursache allen Leids lag, weshalb sie den Angriffskrieg zum 
schwersten internationalen Verbrechen erklärten und den Angeklagten individuelle 
Verantwortlichkeit auferlegten. In einer berühmten Passage ihres Urteils haben die 
Richter des Internationalen Militärgerichtshofs von Nürnberg das Verbrechen der 
Aggression – damals Verbrechen gegen den Frieden – deshalb als „das schwerste 
internationale Verbrechen, das sich von anderen Kriegsverbrechen nur dadurch 
unterscheidet, daß es in sich alle Schrecken der anderen Verbrechen einschließt und 
anhäuft“,11 bezeichnet.

Auch das Kriegsverhütungsrecht als Vorbedingung und Vorläufer der Strafbar
keit der Aggression blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Zwischenstaatliche 
Versuche der Kriegsverhütung reichen zwar bis in die Antike zurück. Es handelt 
sich dabei allerdings keineswegs um eine geradlinig verlaufende Erfolgsgeschichte. 
Vielmehr hatte sich im neuzeitlichen Europa des 19. Jahrhunderts die Doktrin von 
einem uneingeschränkten Kriegsführungsrecht souveräner Staaten gebildet. Diese 
Auswüchse wieder einzufangen und den Krieg von der Regel zu einer Ausnahme 
zurückzustufen, war die Aufgabe des vergangenen 20. Jahrhunderts. Die Kontrolle 
und Durchsetzung dieses Regel-Ausnahmeverhältnisses ist und wird die Aufgabe 
des 21. Jahrhunderts sein.

Prinzipiell ist der IStGH mit dem nunmehr aktivierten Aggressionstatbestand mit 
einem Instrument ausgestattet, zu dieser Kontrolle und somit zur Verhütung von 
Angriffshandlungen im Wege der strafrechtlichen Abschreckung beizutragen. 
Aufgrund der Politik der ständigen Sicherheitsratsmitglieder, die den an der Kodi
fizierung beteiligten Staaten erhebliche Kompromisse abgerungen hat, ist der ma

11 Sekretariat des Gerichtshofes (Hrsg.), Der Nürnberger Prozess, Bd. I, S. 207.
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